
 

Gesetzliche Grundlage der Eigenverantwortlichen Schule 

(Auszüge aus dem Niedersächsischen Schulgesetz) 

 

Schulverfassung 

 

§ 32  
Eigenverantwortung der Schule 

(1) 1Die Schule ist im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in Planung, Durchführung und 
Auswertung des Unterrichts, in der Erziehung sowie in ihrer Leitung, Organisation 
und Verwaltung. 2Die Rechte des Schulträgers bleiben unberührt.  

(2) 1Die Schule gibt sich ein Schulprogramm. 2In dem Schulprogramm legt sie in 
Grundsätzen fest, wie sie den Bildungsauftrag erfüllt. 3Das Schulprogramm muss 
darüber Auskunft geben, welches Leitbild und welche Entwicklungsziele die 
pädagogische Arbeit und die sonstigen Tätigkeiten der Schule bestimmen. 4Der 
Zusammensetzung der Schülerschaft und dem regionalen Umfeld ist in dem 
Schulprogramm und in der Unterrichtsorganisation Rechnung zu tragen. 5Die Schule 
beteiligt bei der Entwicklung ihres Schulprogramms den Schulträger und den Träger 
der Schülerbeförderung sowie die Schulen, mit denen sie zusammenarbeitet (§ 25 
Abs. 1).  

(3) 1Die Schule überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit. 2Sie plant 
Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer von ihr festgelegten 
Reihenfolge durch.  

(4) 1Die Schule bewirtschaftet ein Budget aus Landesmitteln nach näherer 
Bestimmung im Haushaltsplan des Landes. 2Sie kann nach näherer Bestimmung des 
Kultusministeriums, die der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, Girokonten 
führen; dabei können Ausnahmen von den Vorschriften über Zahlungen, 
Buchführung und Rechnungslegung (§§ 70 bis 72, 75 bis 80 der 
Landeshaushaltsordnung) zugelassen werden.  

 

§ 38 a 
Aufgaben des Schulvorstandes  

(1) Im Schulvorstand wirken der Schulleiter oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen 
oder Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen 
und Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel der 
Qualitätsentwicklung zu gestalten.  



 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulvorstand über alle 
wesentlichen Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Umsetzung des 
Schulprogramms sowie den Stand der Verbesserungsmaßnahmen nach § 32 Abs. 3.  

(3) Der Schulvorstand entscheidet über  

1. die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre 
Eigenverantwortlichkeit von der obersten Schulbehörde eingeräumten 
Entscheidungsspielräume,  

2. den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel und die Entlastung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters,  

3. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung einer besonderen 
Organisation (§ 12 Abs. 3 Satz 3 und § 23),  

4. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen (§ 25 Abs. 1),  

5. die Führung einer Eingangsstufe (§ 6 Abs. 4),  

6. die Vorschläge an die Schulbehörde zur Besetzung der Stelle der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 45 Abs. 1 Satz 3), der Stelle der 
ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 1) 
sowie anderer Beförderungsstellen (§ 52 Abs. 3 Satz 2),  

7. die Abgabe der Stellungnahmen zur Herstellung des Benehmens bei der 
Besetzung der Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 45 Abs. 2 
Satz 1 und § 48 Abs. 2 Satz 1) und bei der Besetzung der Stelle der 
ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 3),  

8. die Ausgestaltung der Stundentafel,  

9. Schulpartnerschaften,  

10. die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden 
Mitwirkungsentscheidungen (§ 107),  

11. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung von Schulversuchen (§ 22) 
sowie  

12. Grundsätze für  

a) die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Grundschulen,  

b) die Durchführung von Projektwochen,  

c) die Werbung und das Sponsoring in der Schule und  

d) die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs. 3.  

(4) 1Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für die 
Schulordnung. 2Will die Gesamtkonferenz von den Entwürfen des Schulvorstandes 
für das Schulprogramm oder für die Schulordnung abweichen, so ist das Benehmen 
mit dem Schulvorstand herzustellen.  

 


